
Gemeinde Nesselwängle

EAP 241 bzw. 004

Netto Brutto

Tagessatz € 7,93 € 8,96

Verpflegung

pro Mittagessen € 3,41 € 3,85

pro Jause € 2,15 € 2,43

Beim gleichzeitigen Besuch eines 2. bzw. weiteren Kindes in der Kinderkrippe Nesselwängle

wird eine Ermäßigung von 50 % auf die Kinderbetreuung (ausgenommen Verpflegung) für das 

2. bzw. die weiteren Kinder gewährt. 

Der MWSt.-Satz beträgt 13%

Kinderkrippenbeitrag

ab 1. September 2025

Kinderbetreuung pro Kind und Tag                            

(ohne Verpflegung)
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